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S A T Z U N G 

des 

Vereins „WATOTO e.V.“ 
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PRÄAMBEL 

Der Verein „WATOTO e.V.“ wurde 1993 von Frank Müther, Mekaela und Stefan Wentzel unter Hinzu-

ziehung weiterer begeisterter Personen mit dem besonderen Ziel, Gelder für eine Schule der „Mekae-

la Academies“ in Kenia einzuwerben, gegründet. 

Zwischenzeitlich sind zwei Grund- und Hauptschulen (jeweils mit einem Kindergarten), nämlich die 

Manuel-Alexander-School (MAS) und die Likunda-Primary-School (LPS), mit zusammen über 800 

Kindern in Betrieb. Der Bau der weiterführenden Secondary School, der Lulu High-School (LHS) für 

240 Kinder begann im Jahr 2004. Die zwei fertigen Schulen wurden  im Wesentlichen aus Spenden, 

die der Verein einwerben konnte, gebaut. Für die im Bau befindliche dritte Schule hofft der Verein auf 

weitere Spenden.  

Zur Unterhaltung des Schulbetriebes an diesen Schulen trägt der Verein auch einen wesentlichen 

Beitrag bei. Über den Verein erhalten aktuell über 250 Kinder, die die Schulen der Mekaela Acade-

mies besuchen, ein Stipendium. 

Der Verein „Watoto e.V.“ ist im Vereinsregister des Amtsgerichtes Kassel eingetragen und vom Fi-

nanzamt Kassel als gemeinnützigen Zwecken dienend anerkannt. Die satzungsmäßige Verwendung 

der Spendengelder ist gesichert durch entsprechende Vereinbarungen zwischen dem deutschen Ver-

ein „Watoto e.V.“ und der kenianischen Betreibergesellschaft „Mekaela Academies“. Der Nachweis 

der satzungsgemäßen ausländischen Mittelverwendung wird jährlich durch einen Wirtschaftsprüfer 

geprüft. Die deutsche Auslandsvertretung bestätigt außerdem regelmäßig die Durchführung der Pro-

jekte. Alle Spenden an den Verein sind deshalb steuerlich absetzbar. 

§ 1 

Name und Sitz 

(1) Der Verein führt den Namen 

WATOTO e.V. 

Er ist rechtsfähig; er ist eingetragen in das Vereinsregister beim Amtsgericht Kassel unter der 

VR-Nummer 2968. 

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Baunatal. 
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§ 2 

Zweck des Vereins 

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Ab-

schnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

(2) Zweck des Vereins ist insbesondere der Bau und die Unterhaltung von Schulen der „MEKAE-

LA Academies“ in Ukunda in Kenia und die Vermittlung von Patenschaften für Kinder aus be-

dürftigen Familien, um ihnen den Schulbesuch  an den Schulen der „MEKAELA Academies“ 

zu ermöglichen. 

(3) Der Satzungszweck wird verwirklicht durch die finanziellen Mittel, die dem Verein von Sponso-

ren und Paten zur Verfügung gestellt werden. Diese Mittel stellt der Verein der „MEKAELA 

Academies“ zur eigenverantwortlichen zweckgebundenen Verwendung zur Verfügung. 

(4) Der Verein ist selbstlos tätig ; er verfolgt keine eigenwirtschaftlichen Zwecke. Die Mittel des 

Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhal-

ten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf auch keine Person durch Ausgaben, 

die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen be-

günstigt werden. 

§ 3 

Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

§ 4 

Mitgliedschaft 

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden, die das 20. Lebensjahr vollendet hat 

und bereit ist, sich aktiv für die Ziele des Vereins einzusetzen. 

(2) Über die Aufnahme in den Verein entscheidet die Mitgliederversammlung. 
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(3) Die Mitgliedschaft wird beendet durch 

¶ Austrittserklärung oder 

¶ Tod oder 

¶ Ausschluss aus wichtigem Grund. 

(4) Der Austritt kann nur zum Schluss des Geschäftsjahres erklärt werden. Er ist nur wirksam, 

wenn er dem Vorstand drei Monate vorher schriftlich angezeigt worden ist. 

(5) Ein Mitglied kann ausgeschlossen werden, wenn sein Verhalten in grober Weise gegen die 

Ziele des Vereins verstößt. Über den Ausschluß entscheidet die Mitgliederversammlung mit 

Dreiviertel-Mehrheit der anwesenden Stimmen. 

(6) Die Mitglieder erhalten bei Ihrem Ausscheiden keine Zuwendung aus dem Vereinsvermögen. 

§ 5 

Organe des Vereins 

Die Organe des Vereins sind 

¶ der Vorstand und 

¶ die Mitgliederversammlung. 

§ 6 

Der Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus dem  1. Vorsitzenden und dem 2. Vorsitzenden. Sie sind Vorstand 

im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches. 

(2) Der Vorstand wird durch die Mitgliederversammlung für jeweils 3 Jahre gewählt; eine Wieder-

wahl ist zulässig.  
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Die Vorstandsmitglieder können von der Mitgliederversammlung vor Ablauf der Amtszeit abbe-

rufen werden, wenn ein wichtiger Grund dafür vorliegt. Bei Abberufung oder durch sonstiges 

Ausscheiden bedingt ist  unverzüglich eine Ersatzwahl vorzunehmen. 

(3) Der Vorstand entscheidet durch Beschluss in einer Vorstandssitzung. Beschlüsse können aber 

auch ohne Vorstandssitzung gefasst werden, wenn alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung 

zum Beschluss schriftlich erklären. 

Die Vorstandssitzung wird vom 1. Vorsitzenden selbständig oder auf Antrag eines weiteren 

Vorstandsmitgliedes unter Einhaltung einer Frist von 2 Wochen einberufen. Zur Gültigkeit eines 

Beschlusses ist erforderlich, dass der Gegenstand der Beschlussfassung bei der Einberufung 

schriftlich bezeichnet worden ist. Von diesem Erfordernis kann im Einzelfall abgesehen wer-

den, wenn alle Vorstandsmitglieder einverstanden sind. 

Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der Vorstandsmitglieder. Bei Stimmen-

gleichheit ist eine zweite Abstimmung vorzunehmen; bei erneuter Stimmengleichheit gilt der 

Antrag als abgelehnt. 

(4) Ein Vorstandsmitglied ist nicht stimmberechtigt, wenn die Beschlußfassung die Vornahme ei-

nes Rechtsgeschäfts oder die Einleitung, Führung oder Erledigung eines Rechtsstreits zwi-

schen ihm und dem Verein betrifft. 

(5) Über die Beschlüsse des Vorstandes ist eine Niederschrift zu fertigen, die von allen Vor-

standsmitgliedern zu unterzeichnen ist. 

(6) Die Vorstandsmitglieder üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. 

§ 7 

Aufgaben des Vorstandes

(1) Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins. 

(2) Die Mitglieder des Vorstandes sind gemeinsam vertretungsberechtigt. Auf Antrag des Vorstan-

des kann die Mitgliederversammlung einzelnen oder allen Vorstandsmitgliedern Einzelvertre-

tungs-Vollmacht erteilen. 
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§ 8 

Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung wird von dem 1. Vorsitzenden oder im Falle seiner Verhinderung 

vom 2. Vorsitzenden selbständig oder auf Antrag eines Vorstandsmitgliedes schriftlich einbe-

rufen, 

¶ wenn es das Interesse des Vereins erfordert bzw. 

¶ zur Entgegennahme von Erklärungen des Vorstandes bzw.  

¶ zur Beschlussfassung über eine etwaige Auflösung des Vereins. 

(2) Die Mitgliederversammlung ist auch einzuberufen, wenn ein Drittel der Mitglieder die Einberu-

fung schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangt. 

(3) Die Mitgliederversammlung ist einmal im Laufe des Geschäftsjahres (i.d.R. im 2. Quartal) als 

ordentliche Mitgliederversammlung und ein zweites Mal (i.d.R. im 4. Quartal) als außerordent-

liche Mitgliederversammlung unter Einhaltung einer Frist von 3 Wochen einzuberufen. Sie 

entscheidet durch Mehrheitsbeschluss. 

(4) Zur Gültigkeit eines Beschlusses ist es erforderlich, dass der Gegenstand bei der Einberufung 

der Mitgliederversammlung schriftlich bezeichnet wird. Bei der Beschlussfassung entscheidet 

die Mehrheit der Mitglieder.  

Mitglieder, die an der jeweiligen Versammlung nicht teilnehmen, können ihre Stimme schrift-

lich abgeben durch Übergabe einer entsprechenden Erklärung an den Versammlungsleiter.  

Auf Versammlungen, an denen nicht mindestens 50 % der Mitglieder persönlich oder durch 

schriftliche Stimmenabgabe teilnehmen, können keine rechtsverbindlichen Beschlüsse gefasst 

werden. 

Ein Mitglied ist nicht stimmberechtigt, wenn die Beschlussfassung die Vornahme eines 

Rechtsgeschäftes mit ihm oder die Einleitung, Führung und Erledigung eines Rechtsstreits 

zwischen ihm und dem Verein betrifft. 

(5) In den nachfolgend aufgeführten Angelegenheiten ist bei der Beschluss-fassung jeweils eine 

Mehrheit von drei Vierteln aller Mitglieder erforderlich: 
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¶ Generelle Änderung der Satzung 

¶ Änderung des Zweckes des Vereins 

¶ Änderung des Verwendungszweckes des Vereinsvermögens bei Auflösung des Vereins 

oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke 

¶ Abschluss und Änderung von Verträgen mit der Mekaela Academies 

(6) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist unverzüglich ein Protokoll anzufertigen, 

das von den an der Versammlung beteiligten Vorstandsmitgliedern zu unterschreiben ist. Es 

ist jedem Mitglied in Kopie zur Verfügung zu stellen. 

Die Genehmigung des Protokolls findet anlässlich der jeweils nächsten Mitgliederversamm-

lung statt. 

§ 9 

Kassenprüfung 

(1) Mindestens einmal im Geschäftsjahr ist die Kasse durch einen von der Mitglieder-

Versammlung gewählten Kassenprüfer in Gegenwart eines Vorstandsmitgliedes zu prüfen. 

Der Kassenprüfer hat darüber einen Bericht zu fertigen und diesen der ordentlichen Mitglie-

der-Versammlung, die den Jahresabschluss zu genehmigen hat, vorzulegen.  

(2) Der Kassenprüfer wird jeweils für drei Jahre gewählt; eine Wiederwahl ist zulässig. 

(3) Auf die Prüfung durch einen Kassenprüfer kann verzichtet werden, wenn der Jahresabschluss 

durch einen Wirtschaftsprüfer geprüft wurde. 

(4) Ohne Prüfung durch einen Kassenprüfer bzw. durch einen Wirtschaftsprüfer kann ein Jahres-

abschluss von der Mitglieder-Versammlung nicht rechtswirksam genehmigt werden. 
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§ 10 

Mitgliedsbeiträge 

(1) Der Verein erhebt zur Deckung seiner eigenen Verwaltungskosten Mitgliedsbeiträge. Spen-

dengelder dürfen nicht zur Deckung der Verwaltungskosten verwandt werden. Die Höhe der 

Beiträge wird alljährlich durch die ordentliche Mitgliederversammlung für das jeweils folgende 

Jahr festgelegt. 

(2) Die Beiträge sind jeweils im 1. Quartal des Jahres zur Zahlung fällig. Verbindlich festgelegt 

wird der Einzug der Beiträge im Lastschrift-verfahren, um die Verwaltungskosten gering zu 

halten. 

§ 11 

Vereinsvermögen 

(1) Mittel dürfen nur zu den in § 2 genannten Zwecken verwendet werden. Die Mitglieder dürfen 

keine Gewinnanteile und auch keine sonstigen Zuwendungen aus dem Vereinsvermögen er-

halten. 

(2) Der Verein darf keine Personen durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, 

begünstigen. 

§ 12 

Auflösung des Vereins 

(1) Die Auflösung des Vereins kann  nur von der Mitgliederversammlung beschlossen werden. 

Wenn die Hälfte aller Mitglieder die Auflösung wünscht, ist vom 1. Vorsitzenden oder im Falle 

seiner Verhinderung vom 2. Vorsitzenden eine Mitgliederversammlung einzuberufen. Mit einer 

Stimmenmehrheit von mindestens neun Zehnteln der an der Abstimmung beteiligten Mitglie-

der kann die Auflösung beschlossen werden. 

(2) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen 

des Vereins an die Hermann-Gmeiner-Stiftung (SOS Kinderdörfer), 
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die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke (im Sinne des § 2 dieser Sat-

zung) zu verwenden hat. 

(3) Beschlüsse über die Verwendung des Vermögens bei Auflösung des Vereins sowie Beschlüs-

se über Satzungsänderungen, die die Zwecke des Vereins und dessen Vermögensverwen-

dung betreffen, sind vor dem Inkrafttreten dem zuständigen Finanzamt zur Genehmigung vor-

zulegen.

Die Verwendung erfolgt erst nach Zustimmung des zuständigen Finanzamtes für Körperschaf-

ten.

Die Änderung der Satzung  wurde anlässlich der Mitgliederversammlung am 08.05.2004 beschlossen.  

Baunatal, im Dezember 2004 


